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Satzung der Ortsverbände

§ 1 
Name und Sitz

Der Ortsverband ist eine nachgeordnete Verbandsstufe des  
Sozialverbandes VdK Baden-Württemberg e. V. und führt den 
Namen Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V., Ortsver-
band  ........................ , Sitz ........................

Die Eintragung in das Vereinsregister ist unzulässig.

§ 2 
Wesen und Zweck

1. 	 Der Ortsverband ist parteipolitisch und konfessionell  
neutral. Er bekennt sich zum demokratischen und sozia-
len Rechtsstaat.

2.	 Der Ortsverband ist eine Sozial- und Arbeitnehmeror-
ganisation und verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts “steuer-
begünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. Zweck des Ver-
eins ist die Förderung der Hilfe für den in § 3 Ziff. 1 a–j 
und Ziff. 2 genannten Personenkreis. Der Ortsverband ist 
selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke.

	 Der Ortsverband vertritt die sozialpolitischen Interessen 
seiner Mitglieder gegenüber der Öffentlichkeit auf Ortsver-
bandsebene. Er unterhält die dazu notwendigen Einrich-
tungen in eigener Verwaltung, soweit nicht die Zuständig-
keit einer übergeordneten Verbandsstufe gegeben ist.

3.	 Mittel des Ortsverbandes dürfen nur für die satzungsmä-
ßigen Zwecke verwendet werden. Zuwendungen an die 
Mitglieder des VdK sind nur zulässig, wenn und soweit sie 
durch die Bestimmungen dieser Satzung geregelt sind. 
Darüber hinaus erhalten die Mitglieder keine Zuwendun-
gen aus Mitteln des VdK. Es darf keine Person durch Aus-
gaben, die dem Zweck des VdK fremd sind oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Bei 
Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushalts-
rechtlichen Möglichkeiten gegen Zahlung einer für das Eh-
renamt angemessenen Vergütung ausgeübt werden.
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4.	 Der Verbandszweck soll vornehmlich erreicht werden durch
	 a)	 Einflussnahme auf Gesetzgebung und Verwaltung,
	 b)	� Betreuung des in § 3 Ziffer 1. und 2. genannten Per-

sonenkreises in versorgungs-, fürsorge-, sozialversiche-
rungs-, behinderten-, sozialhilfe- und in anderen sozial-
rechtlichen Angelegenheiten sowie in der Altenhilfe und 
Altenarbeit,

	 c)	� Förderung des behinderten- und altengerechten Wohn- 
und Siedlungswesens,

	 d)	 Förderung des Sports für Menschen mit Behinderungen,
	 e)	 Patientenberatung,
	 f)	 Förderung der Rehabilitation,
	 g)	 Kulturelle Betreuung,
	 h)	 Förderung der Jugendarbeit,
	 i)	 Förderung der VdK Stiftung Baden-Württemberg.

5.	 Der VdK hält es für seine Pflicht, durch Aufklärung seiner Mit-
glieder und der Öffentlichkeit sowie durch Ausdehnung und 
Ausbau internationaler Beziehungen gegen die Vorberei-
tung und die Entfachung neuer Kriege Stellung zu nehmen,  
alle Bemühungen zur Sicherung des Friedens zu unterstüt-
zen und für die Schaffung eines vereinten Europas einzu-
treten. Der Sozialverband VdK wendet sich gegen jegliches 
Verhalten und jegliche Äußerungen, welche die Menschen-
würde verletzen und wirkt gegen jede Art von Diskriminie-
rung, Rassismus, Antisemitismus und Benachteiligung.

6.	 Der VdK fördert das Miteinander von Menschen mit und 
ohne Behinderungen. 

§ 3 
Mitgliedschaft

1.	 Als Mitglied können aufgenommen werden
	 a)	� Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene, Kriegs-

hinterbliebene und Angehörige von Vermissten,
	 b)	� Wehrdienstbeschädigte, Zivildienstbeschädigte, Opfer 

von Gewalt sowie Berechtigte nach Gesetzen, auf die das  
Bundesversorgungsgesetz entsprechende Anwendung 
findet, und deren Hinterbliebene,

	 c)	� Rentnerinnen und Rentner sowie Empfänger von Ver-
sorgungsbezügen,

	 d)	� Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkran-
kungen, Patienten,

	 e)	 Unfallverletzte,
	 f)	� Personen, die durch Umweltschäden gesundheitlich be-

einträchtigt sind,
	 g)	� die Hinterbliebenen der in Buchstaben c) bis f) aufge-

führten Gruppen,
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	 h)	� jede Vollwaise von Hinterbliebenen im Sinne der Buch-
staben a) bis g),

	 i)	� die Angehörigen der in den Buchstaben a) bis g) genann- 
ten Personengruppen einschließlich der Ehegatten und 
außerdem Lebensgefährten in eheähnlicher Gemein-
schaft,

	 j)	 Sozialversicherte, Versorgungsberechtigte.

	 Eine antragsstellende Person nach Ziffer 1, Buchstaben a 
bis j kann als Mitglied des Sozialverbandes VdK nur auf-
genommen werden, wenn sie die Gewähr dafür bietet, für 
die Zwecke des VdK einzutreten und den VdK zu unter-
stützen. Sie darf nicht als Mitglied aufgenommen werden, 
wenn durch ihr nachhaltiges Verhalten erwiesen ist, dass 
sie die Zwecke des VdK nicht billigt und die freiheitlich 
demokratische Grundordnung gemäß den Bestimmungen 
des Grundgesetzes ablehnt. 

2.	 Andere Personen als die in Ziffer 1 genannten und deren  
Ehegatten sowie Lebensgefährten in eheähnlicher Gemein- 
schaft können als fördernde Mitglieder aufgenommen wer- 
den, wenn sie die Voraussetzungen nach vorstehendem 
Satz 2 erfüllen und gewillt sind, den Landesverband in sei-
nen Zielen und Bestrebungen zu fördern und zu unterstützen. 

3.	 Außerordentliche Mitglieder können Organisationen, Ver-
eine und Körperschaften des privaten oder öffentlichen 
Rechts werden, die den Landesverband in seinen Zielen und  
Bestrebungen zu fördern und zu unterstützen bereit sind.

4.	 Die Mitglieder von Organisationen, Vereinen und Körper-
schaften des privaten Rechts nach Ziffer 3 können als 
Mitglieder aufgenommen werden, wenn dies vom außeror-
dentlichen Mitglied beantragt und eine Vereinbarung über 
die Rechte und Pflichten dieser Mitglieder zwischen dem 
außerordentlichen Mitglied und dem Landesverband ge-
troffen wird.

5.	 Auf Antrag der Ortsverbände können durch die Bezirksver-
bandsvorstände ernannt werden

	 a)	� Mitglieder, die sich um den Aufbau und die Ziele des 
VdK besondere Verdienste erworben haben, zu Ehren-
vorsitzenden oder zu Ehrenmitgliedern,

	 b)	� sonstige Personen, die den VdK in seinen Zielen beson-
ders gefördert haben, zu Ehrenmitgliedern.

	
	 Näheres wird durch Richtlinien des Landesverbandsvor-

standes bestimmt.
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§ 4 
Beginn der Mitgliedschaft

1.	 Die Mitgliedschaft im VdK wird durch eine schriftliche Bei-
trittserklärung auf Ortsverbandsebene erworben, die auch 
als Telefax oder auf elektronischem Wege abgegeben wer-
den kann. 

2.	 Die Mitgliedschaft wird in der Regel in dem Ortsverband 
begründet, in dessen Bereich sich der Wohnsitz des Mit-
gliedes befindet. An Orten, in denen sich kein Ortsverband 
befindet, wird die Mitgliedschaft durch den zuständigen 
Kreisverbandsvorstand geregelt.

3.	 Außerordentliche Mitglieder werden durch den Landesver-
bandsvorstand aufgenommen.

4.	 Die Aufnahme eines Mitgliedes kann vom Ortsverbands-
vorstand abgelehnt werden, wenn sie dem Verbandsinter-
esse entgegensteht.

5.	 Mit dem Erwerb der Mitgliedschaft im Ortsverband wird 
gleichzeitig die Mitgliedschaft im Sozialverband VdK Ba-
den-Württemberg e. V. und seinen Verbandsstufen sowie 
die Mitgliedschaft im Sozialverband VdK Deutschland e. V. 
erworben.

§ 5 
Beendigung der Mitgliedschaft

1.	 Die Mitgliedschaft im Sozialverband VdK endet durch Tod, 
durch eine schriftliche, an den Vorstand des Ortsverban-
des oder einer übergeordneten Verbandsstufe gerichtete 
Austrittserklärung oder durch Ausschluss.

	 Sie endet auch dann, wenn ein Mitglied mit mindestens 
einem Jahresbeitrag trotz schriftlicher Mahnung mit seiner 
Beitragszahlung im Rückstand geblieben ist.

2.	 Der freiwillige Austritt ist frühestens ein Jahr nach Erwerb 
der Mitgliedschaft möglich. Für Mitglieder und außerordent- 
liche Mitglieder ist dies nur zum Schluss des Kalenderjah-
res unter Einhaltung einer vierteljährlichen Kündigungs-
frist möglich.

3.	 Bei einem Wechsel zu einem anderen Ortsverband findet 
ein Beitragsausgleich nicht statt.
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4.	 Die Mitgliedschaft im Ortsverband endet auch mit Übernah- 
me des Mitglieds durch einen anderen Landesverband.

5.	 Bereits bezahlte Mitgliedsbeiträge werden nicht zurücker-
stattet.

§ 6 
Ausschluss

1.	 Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden:
	 a)	� bei verbandsschädigendem Verhalten, Zuwiderhandlun- 

gen gegen die Interessen des VdK, Verurteilung wegen 
ehrenrühriger Handlung oder wenn das Mitglied den Zie- 
len und Satzungen des VdK bewusst entgegenarbeitet. 
Ein verbandsschädigendes Verhalten liegt auch vor bei 
öffentlich dokumentierten Äußerungen von Rassismus, 
Antisemitismus oder solchen, die die Menschenwürde 
verletzen. Darunter fallen Tonträger von Reden, öffent-
liche Auftritte, Zeitungszitate, Interviews in Medien, die 
grundsätzlich offen zugänglich sind. 

	 b)	� wenn sich nachträglich herausstellt, dass die Vorausset- 
zungen für den Erwerb der Mitgliedschaft nicht vorlagen.

2.	 Zur Stellung eines Ausschlussantrages ist jedes Mitglied 
des VdK berechtigt. 

	 Der Ausschlussantrag ist beim Ortsverbandsvorstand des 
betroffenen Mitgliedes einzureichen, der diesen mit einer 
Stellungnahme an den Kreisverbandsvorstand weiterleitet.  
Dieser entscheidet über den Antrag. Ausschlussanträge 
gegen Mitglieder eines Ortsverbandsvorstandes sind beim 
Kreisverbandsvorstand einzureichen, der diesen mit einer 
Stellungnahme an den Bezirksverbandsvorstand weiterlei-
tet. Dieser entscheidet über den Antrag.

3.	 Von dem Ausschlussantrag ist dem Beschuldigten Kenntnis  
zugeben. Dem Beschuldigten muss Gelegenheit gegeben 
werden, innerhalb einer Frist von 1 Monat zu den gegen 
ihn erhobenen Beschuldigungen schriftlich oder mündlich 
Stellung zu nehmen.

4.	 Von der Entscheidung sind die Beteiligten unter Angabe der  
Gründe und unter Hinweis auf die Beschwerdemöglichkeit 
und Beschwerdefrist von 1 Monat schriftlich zu benachrich- 
tigen. Über die Beschwerde entscheidet das Schiedsge-
richt des Landesverbandes endgültig. 
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5.	 Im Rahmen eines Ausschlussantrages kann in dringenden 
Fällen der Bezirksverbandsvorstand schriftlich das vorläu-
fige Ruhen der Mitgliedschaft bis zur endgültigen Entschei- 
dung über den Ausschluss anordnen. Damit ruhen auch 
alle Mitgliedsrechte. Dagegen ist innerhalb eines Monats 
Beschwerde beim Schiedsgericht des Landesverbandes 
möglich, der darüber endgültig entscheidet. Die Beschwer-
de hat keine aufschiebende Wirkung. 

6.	 Den Ausschluss fördernder und außerordentlicher Mitglie-
der regelt der Landesverbandsvorstand sinngemäß.

7.	 Macht das Mitglied von dem Recht der Beschwerde keinen 
Gebrauch oder versäumt es die Beschwerdefrist, so unter-
wirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluss mit der 
Folge, dass dieser nicht gerichtlich angefochten werden 
kann.

8.	 Über Befangenheitsanträge gegen Vorstandsmitglieder 
entscheiden mindestens zwei Vorstandsmitglieder der je-
weils übergeordneten Verbandsstufe.

§ 7 
Rechte und Pflichten der Mitglieder

1.	 Jedes Mitglied hat das Recht der Inanspruchnahme der 
Verbandseinrichtungen, der Beteiligung an Mitgliederver-
sammlungen und Wahlen, solange es seine Verpflichtungen  
dem VdK gegenüber erfüllt. Das aktive Wahlrecht kann nur  
in dem Ortsverband ausgeübt werden, in dem die Mitglied-
schaft gem. § 4 der Satzung begründet ist. Es kann in jedes  
Verbandsorgan gewählt und zu jedem Ehrenamt berufen 
werden. Angestellte von Verbandsstufen können nicht in 
der gleichen oder einer übergeordneten Verbandsstufe zu 
Ehrenämtern berufen werden, wohl aber in den nachge-
ordneten Verbandsstufen.

2.	 Bei nicht volljährigen oder sonst in der Geschäftsfähigkeit  
beschränkten Mitgliedern werden die Mitgliedsrechte durch  
den gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

3.	 Die Mitglieder erhalten die Verbandszeitung unentgeltlich. 
Ehegattenmitglieder, Lebensgefährten in eheähnlicher Ge-
meinschaft, Kinder, Schüler, Auszubildende und Studenten  
erhalten die Verbandszeitschrift nicht.

4.	 Die Mitglieder haben das Recht, bei der Verfolgung ihrer  
versorgungs-, fürsorge-, sozialversicherungs-, behinderten-,  
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sozialhilfe- und anderen sozialrechtlichen Ansprüche die 
Hilfe des VdK in Anspruch zu nehmen. Ein Hilfeanspruch 
besteht nicht, wenn das Hilfebegehren offensichtlich un-
begründet ist oder ihm deshalb nicht entsprochen werden 
kann, weil die Vertretungsbefugnis fehlt. Insbesondere für 
bürgerliche Rechtsstreitigkeiten und bei Strafverfolgung 
der Mitglieder gibt es keinen Vertretungsanspruch. Soweit 
für die Wahrnehmung der betreffenden Aufgaben die vom 
VdK errichtete VdK Sozialrechtsschutz gGmbH Baden-
Württemberg mit Sitz in Stuttgart besteht, leistet der VdK 
seine Hilfe durch Einschaltung dieser Gesellschaft. Das 
Recht, diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, setzt 
die Unterzeichnung einer Datenschutzerklärung zuguns-
ten der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH Baden-Württem-
berg voraus.

5.	 Die Bearbeitung von Vorverfahren nach dem Sozialge-
richtsgesetz und in Sachen der Kriegsopferfürsorge nach 
der Verwaltungsgerichtsordnung und die Vertretung vor 
den Sozialgerichten und in Sachen der Kriegsopferfürsorge  
vor den Verwaltungsgerichten sowie den Landessozialge-
richten und in Sachen der Kriegsopferfürsorge vor dem 
Verwaltungsgerichtshof obliegen der vom VdK errichteten 
Sozialrechtsschutz gGmbH Baden-Württemberg mit Sitz 
in Stuttgart und ihren Geschäftsführern und Mitarbeitern.  
Die Vertretung von Mitgliedern in Verfahren vor dem 
Bundessozialgericht wird durch den Sozialverband VdK 
Deutschland e. V. mit Sitz in Berlin wahrgenommen.

6.	 Die durch die Bearbeitung von Vorverfahren und/oder 
gerichtlichen Verfahren entstehenden Kosten der VdK 
Sozialrechtsschutz gGmbH Baden-Württemberg hat das 
jeweils vertretene Mitglied auf der Grundlage eines mit 
der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH Baden-Württemberg 
abzuschließenden Geschäftsbesorgungsvertrages nach 
Maßgabe der folgenden Regelungen zu vergüten:

	 a)	� Die von der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH Baden-
Württemberg zu berechnenden Entgelt-Sätze betragen 
bei den nachstehenden Verfahren:

		  Vorverfahren		  Euro  260,00
		  Verfahren in der 1. Instanz	 Euro  410,00
		  Verfahren in der 2. Instanz 	 Euro  485,00
	 b)	� Bei von der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH Baden-Würt-

temberg vertretenen Mitgliedern, die nicht im Sinne von  
§ 53 der Abgabenordnung bedürftig sind, erhöhen sich 
die in Buchstabe a) bestimmten Entgelt-Sätze durch die 
Hinzurechnung der Umsatzsteuer nach dem jeweils gel-
tenden Steuersatz (derzeit 7 %).
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	 c)	� Endet ein von der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH Ba-
den-Württemberg zu bearbeitendes Verfahren vorzeitig 
und ist der entstandene Bearbeitungsaufwand wesent-
lich geringer als der durchschnittliche Bearbeitungsauf-
wand in einem Verfahren, das durch Endentscheidung 
abgeschlossen wird, so ermäßigen sich die Entgelt-Sät-
ze nach den Buchstaben a) und b) auf die Hälfte.

7.	 Wird ein Mitglied, das im Sinne von § 53 der Abgabenord-
nung bedürftig ist, von der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH 
Baden-Württemberg in einem Vorverfahren und/oder ge-
richtlichen Verfahren vertreten und erwirbt das vertretene  
Mitglied keinen Anspruch gegen den jeweiligen Verfahrens- 
gegner auf vollständige Erstattung des an die VdK Sozial-
rechtsschutz gGmbH Baden-Württemberg zu zahlenden 
Entgelts oder kann ein erworbener Erstattungsanspruch 
nicht durchgesetzt werden, so ist der VdK berechtigt, die 
Kostenschuld des Mitglieds gegenüber der VdK Sozial-
rechtsschutz gGmbH Baden-Württemberg anstelle des 
Mitglieds mit der Maßgabe teilweise zu begleichen, dass 
von dem Mitglied selbst lediglich die folgenden Anteile des 
geschuldeten Entgelts zu entrichten sind:

	 Vorverfahren			   Euro  20,00
	 Verfahren in der 1. Instanz	 Euro  33,00
	 Verfahren in der 2. Instanz 	 Euro  45,00

	 Bestand die VdK-Mitgliedschaft des vertretenen Mitglieds 
bei Beauftragung der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH  
Baden-Württemberg weniger als zwei Jahre, so verdoppeln  
sich die vorstehenden Beträge. Wurde die VdK-Mitgliedschaft  
anlässlich der Beauftragung der VdK Sozialrechtsschutz 
gGmbH Baden-Württemberg erworben oder bestand sie 
noch nicht wenigstens ein Jahr, so ist das Dreifache der 
vorstehenden Beträge anzusetzen. In keinem Fall besteht 
ein Rechtsanspruch eines Mitglieds auf Leistungen des 
VdK nach den Bestimmungen dieses Absatzes.

8.	 Der VdK haftet für die Tätigkeit der VdK Sozialrechtsschutz 
gGmbH Baden-Württemberg sowie für die Tätigkeit ihrer 
Bevollmächtigten. Für die Verjährung eines Schadenersatz- 
anspruchs gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen Ge-
setzbuches. Ein Schadenersatzanspruch gegen den VdK 
verjährt spätestens mit Ablauf von drei Jahren nach Been-
digung des jeweiligen Verfahrens.

9.	 Die Mitglieder sind verpflichtet, die Verbandssatzung ein-
zuhalten, die Beschlüsse der Verbandsorgane zur Ausfüh-
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rung zu bringen, die Interessen des VdK zu wahren, bei 
seiner Ausbreitung mitzuwirken und nach Kräften zur Ver-
wirklichung der Ziele des VdK beizutragen.

10.	 Die Beendigung der Mitgliedschaft enthebt das bisherige 
Mitglied nicht von seinen vor dem Ausscheiden entstande-
nen Verpflichtungen gegenüber dem VdK. Das ausgeschie-
dene Mitglied hat keinen Anspruch an das Verbandsver-
mögen.

11.	 Kein Mitglied darf aus Verbandsmitteln Vergünstigungen 
oder Entschädigungen erhalten, welche über den Rahmen 
der in gleichen Fällen bei Behörden und öffentlichen Kör-
perschaften üblichen Regelungen hinausgehen.

§ 8 
Beiträge

1.	 Der Gesamtmitgliedsbeitrag beträgt jährlich Euro 84,00.

	 Der Beitrag ist im Voraus fällig und wird im Lastschriftver-
fahren jährlich, halbjährlich oder vierteljährlich eingezogen.  
Im Jahr des Beitritts wird der Gesamtmitgliedsbeitrag an-
teilig im Voraus erhoben.

2.	 Mitglieder bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres zahlen 
die Hälfte des Regelbeitrages.

3.	 Ehegatten, Lebensgefährten in eheähnlicher Gemeinschaft  
und Kinder (Schüler, Auszubildende und Studenten) eines 
Hauptmitgliedes zahlen nur die Hälfte des Regelbeitrags. 
Darüber hinaus zahlen alle weiteren zum Haushalt gehören- 
den Kinder im Rahmen einer Familienmitgliedschaft ins-
gesamt nur ein Viertel des Regelbeitrages. Nicht volljährige  
Kinder eines Mitgliedes, für die keine Mitgliedschaft nach 
§ 8 Ziff. 1 oder § 8 Ziff. 3 besteht, sind für die Dauer eines  
Rechtsmittelverfahrens der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH  
Baden-Württemberg beitragsfrei Mitglied. In diesem Fall ist  
nach Eintritt der Volljährigkeit der Regelbeitrag zu entrich-
ten, sofern nicht die Voraussetzungen für eine Ermäßigung 
vorliegen. Einzelheiten dazu legt der Landesverbandsvor-
stand in Richtlinien fest.

4.	 Der Personenkreis der Grundsicherung im Alter und bei  
Erwerbsminderung bekommt, entrichtet die Hälfte des 
Regelbeitrags. Der Bezug der Grundsicherung muss dabei 
nachgewiesen werden.
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5.	 Vom monatlichen Gesamtmitgliedsbeitrag in Höhe von 
Euro 7,00 beträgt

	 a)	� der Beitragsanteil des Landesverbandes Euro 4,70. 
Hierin ist der an den Sozialverband VdK Deutschland 
zu entrichtende Beitragsanteil mit enthalten.

	 b)� �der Beitragsanteil der Bezirksverbände Euro 1,00.
 	 c)	� der Beitragsanteil der Kreis- und Ortsverbände zusam-

men Euro 1,30. Die Aufteilung auf die Kreis- und Orts-
verbände bleibt den Kreisverbandstagen bzw. Kreisver-
bandskonferenzen überlassen.

6.	 Vom jährlichen Gesamtmitgliedsbeitrag in Höhe von Euro 
84,00 beträgt

	 d)	� der Beitragsanteil des Landesverbandes Euro 56,40. 
Hierin ist der an den Sozialverband VdK Deutschland 
zu entrichtende Beitragsanteil mit enthalten.

	 e)	 der Beitragsanteil der Bezirksverbände Euro 12,00.
	 f)	� der Beitragsanteil der Kreis- und Ortsverbände zusam-

men Euro 15,60. Die Aufteilung auf die Kreis- und Orts-
verbände bleibt den Kreisverbandstagen bzw. Kreisver-
bandskonferenzen überlassen.

	 Die Beitragsaufteilung gilt für Ehegatten, Lebensgefährten 
in eheähnlicher Gemeinschaft, Kinder, Schüler, Auszubil-
dende und Studenten entsprechend. Gleiches gilt für Mit-
glieder, die bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres nur 
die Hälfte des Regelbeitrages entrichten bzw. im Rahmen 
der Familienmitgliedschaft lediglich ein Viertel des Regel-
beitrages zahlen. Gleiches gilt für Bezieher von Grundsi-
cherung. Einzelheiten dazu legt der Landesverbandsvor-
stand in Richtlinien fest.

7.	 Die Aufteilung auf Kreis- und Ortsverband bleibt dem Kreis- 
verbandstag oder der Kreisverbandskonferenz überlassen.

8.	 Der Beitrag für außerordentliche Mitglieder wird von Fall zu  
Fall vereinbart. Der Landesverbandsvorstand erlässt hier-
zu Richtlinien.

§ 9 
Gebiet des Ortsverbandes

Der Kreisverbandsvorstand regelt Änderungen im Gebietsum-
fang der ihm zugeordneten Ortsverbände. Vor einer Neurege-
lung ist der Ortsverband zu hören.
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§ 10
Fachgruppen

Nach Bedarf können für besondere Gruppen von Mitgliedern 
eines Ortsverbandes wie Rentner oder Menschen mit Behinde-
rungen, sofern deren Zahl mindestens 15 beträgt, Fachgrup-
pen gebildet werden.

§ 11
Vorstand

1.	 Der Ortsverbandsvorstand besteht aus 3 bis 9 von der 
Hauptversammlung gewählten Mitgliedern, und zwar

	 a) dem Vorsitzenden,
	 b) dessen Stellvertreter,
	 c) dem Kassierer,
	 d) dem Schriftführer,
	 e) der Frauenvertreterin.

	 Diese bilden den Geschäftsführenden Vorstand. Die Position  
der Frauenvertreterin muss mit einer Frau besetzt werden.  
Seine Beschlüsse – die dem Ortsverbandsvorstand zur Kennt- 
nis zu bringen sind – bleiben bindend, sofern sie nicht vom 
Ortsverbandsvorstand in seiner nächsten Sitzung abgeän-
dert werden.

	 Besteht der Vorstand des Ortsverbandes nur aus 3 Mitglie-
dern, sind die Funktionen nach den Buchstaben a), c) und 
d), bei 4 Mitgliedern zusätzlich nach Buchstabe e) zu be- 
setzen. Besteht der Ortsverbandsvorstand nur aus 3 Mitglie- 
dern, soll mindestens eine Frau im Vorstand vertreten sein.

2.	 Neben dem Geschäftsführenden Vorstand kann die Haupt-
versammlung bis zu 5 Beisitzer wählen.

3.	 Beisitzer können Frauen, Rentner, Menschen mit Behinde-
rungen, Jüngere Mitglieder sowie Schwerbehinderten-Ver-
trauenspersonen sein.

4.	 Die Amtszeit der Mitglieder des Ortsverbandsvorstandes 
beginnt mit der Wahl in der Haupt- oder Mitgliederver-
sammlung und dauert bis zur Neuwahl auf der nächsten 
Hauptversammlung. Das Amt eines Mitglieds des Vorstan-
des endet mit seinem Ausscheiden aus dem VdK. Bei Weg-
fall eines Vorstandsmitgliedes während der Amtsdauer bil-
den die übrigen Vorstandsmitglieder bis zur Neuwahl allein 
den Vorstand. Der Vorstand kann für ein ausgeschiedenes 
Mitglied oder ein nicht besetztes Amt bis zur nächstmögli-
chen Ersatzwahl ein neues Mitglied selbst berufen.
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5.	 Dem Ortsverbandsvorstand obliegt die Vertretung des VdK 
für den Ortsverbandsbereich und die Wahrung der Interes-
sen der Mitglieder nach Maßgabe der Satzung.

6.	 Der Vorstand ist verantwortlich für die ordnungsgemäße 
Entrichtung der Mitgliedsbeiträge. Einen direkten Einzug 
der Beiträge durch die Mitgliederverwaltung des Landes-
verbandes hat er auf Wunsch eines auch vor dem 1. Januar  
2005 eingetretenen Mitgliedes zu ermöglichen. Ist ein Mit-
glied nicht im direkten Einzug, führt und rechnet der Orts-
verband den Mitgliedsbeitrag entsprechend der Satzung 
und den Weisungen des Landesverbandes ab.

7.	 Der Ortsverbandsvorstand ist verpflichtet, unvermutete 
Kassenprüfungen durch Beauftragte übergeordneter Ver-
bandsstufen zu dulden und die für die Prüfung notwendi-
gen Unterlagen vorzulegen oder bereitzustellen.

§ 12
Revisoren

1.	 Die 2 Ortsverbandsrevisoren werden von der Hauptver-
sammlung bis zur nächsten Hauptversammlung gewählt. 
Sie sind in dieser Eigenschaft vom Ortsverbandsvorstand 
unabhängig und nur der Hauptversammlung und der Mit-
gliederversammlung verantwortlich. Die Revisoren können 
kein Amt im Ortsverbandsvorstand ausüben.

2.	 Das Amt des Revisors endet mit seinem Ausscheiden aus 
dem Sozialverband VdK. Der Ortsverbandsvorstand kann 
bis zur nächsten Wahlmöglichkeit einen Ersatzrevisor be-
rufen. 

3.	 Revisionen der Ortsverbandskasse finden mindestens 
einmal jährlich statt. Über das Ergebnis berichten die Re-
visoren dem Ortsverbandsvorstand schriftlich und in den  
Hauptversammlungen oder Mitgliederversammlung münd- 
lich.

§ 13
Hauptversammlung und Mitgliederversammlung

1.	 Alle zwei Jahre ist eine Hauptversammlung durchzufüh-
ren, die vom Ortsverbandsvorsitzenden mindestens eine 
Woche vorher unter Veröffentlichung der Tagesordnung 
schriftlich bekannt zu geben und einzuberufen ist. Die Ein-
berufung zur Hauptversammlung muss den Mitgliedern 
bekannt gemacht werden. Dieses Erfordernis ist auch 
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durch Veröffentlichung in der örtlichen Presse oder dem 
Gemeindemitteilungsblatt erfüllt.

2.	 Der Hauptversammlung obliegt
	 a)	� die Entgegennahme des Geschäfts-, des Kassen- und des  

Revisionsberichtes für das abgelaufene Geschäftsjahr,
	 b)	� die Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstan-

des,
	 c)	� die Wahl des Ortsverbandsvorstandes und der 2 Reviso-

ren sowie der Delegierten und ihren Ersatzleuten zum  
Kreisverbandstag.

3.	 Der Ortsverbandsvorstand kann jederzeit eine außerordent- 
liche Hauptversammlung einberufen, wenn das Verbands-
interesse dies erfordert. Sie muss einberufen werden, wenn  
mindestens ein Drittel der Ortsverbandsmitglieder dies for- 
dert.

4.	 In den Jahren, in denen keine Hauptversammlung stattfin-
det, ist einer Mitgliederversammlung der Geschäfts-, der 
Kassen- und der Revisionsbericht über das abgelaufene Ge-
schäftsjahr zu erstatten. Über den Kassen- und Revisions- 
bericht ist ein Beschluss zu fassen. Außerdem ist über die  
Entlastung des Vorstandes Beschluss zu fassen. Zudem 
sind Ersatzwahlen nach § 11 zwischen zwei Hauptversamm- 
lungen vorzunehmen. Der Mitgliederversammlung obliegt 
auch die Wahl der Delegierten und ihren Ersatzleuten zum 
Kreisverbandstag. 

5.	 Satzungsändernde Beschlüsse kann die Hauptversamm-
lung nicht fassen.

6.	 An der Hauptversammlung und Mitgliederversammlung 
können auch die Mitglieder des Kreisverbandsvorstandes 
mit Rederecht teilnehmen.

§ 14
Organe

Der Vorstand des Ortsverbandes, die Hauptversammlung sowie  
die Mitgliederversammlung sind Organe des Landesverbandes.

§ 15 
Rechtsverhältnisse und Geldwesen

1.	 Der Ortsverbandsvorstand verwaltet die dem Ortsverband  
zustehenden Beitragsanteile und Rücklagen. Er ist verpflich- 
tet, die den übergeordneten Verbandsstufen zustehenden 
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Beitragsanteile, die weder angegriffen noch zurückgehal-
ten werden dürfen, entsprechend den Weisungen dieser 
Verbandsstufen unverzüglich weiterzuleiten.

2.	 Der Ortsverband bedarf zur wirksamen Begründung von 
Verbindlichkeiten, die über die ihm satzungsgemäß zuge-
wiesenen Aufgaben und die zur Verfügung stehenden Mit-
tel hinausgehen, der Genehmigung des Landesverbandes. 
Soweit solche genehmigungsbedürftigen Verbindlichkeiten  
ohne die Genehmigung des Landesverbandes eingegangen  
werden, haftet der Landesverband hierfür nicht. Er haftet 
auch nicht für die Einstellung von Angestellten bei Verbands- 
stufen, soweit es sich nicht um Angestellte des Landesver-
bandes handelt.

3.	 Bei Rechtsgeschäften, die den Ortsverband vermögens-
rechtlich verpflichten, sind die Unterschriften des Vorsit-
zenden oder des Stellvertreters und des Kassiers/der Kas-
siererin erforderlich. Für Barabhebungen vom Konto der 
Verbandsstufe mittels EC-Karte bzw. für „Home Banking“ 
gelten die Vorgaben der Anwendungsrichtlinie „Rechtsver-
hältnisse und Geldwesen“ des Landesverbandsvorstandes  
in der jeweils gültigen Fassung.

§ 16
Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung

1.	 Grundsätzlich finden Versammlungen der Organe des Orts- 
verbandes als Präsenzveranstaltungen am Versammlungs- 
ort statt. 

	 Abweichend davon kann im Einvernehmen mit dem Kreis-
verbandsvorstand bestimmt werden, dass die Mitglieder-
versammlung bzw. die Hauptversammlung auch ohne 
Anwesenheit der Mitglieder am Versammlungsort ihre Mit-
gliedsrechte im Wege der elektronischen Kommunikation 
ausüben oder ohne Teilnahme an der Versammlung ihre 
Stimme vor Durchführung der Versammlung schriftlich 
abgeben. Gleiches gilt für Beschlüsse ohne Versammlung 
der Mitglieder im ausschließlich schriftlichen Verfahren.

	 Der Ortsverbandsvorstand bestimmt eigenverantwortlich, in  
welcher Form Sitzungen des Vorstandes durchgeführt werden. 

	 Der Vorstand des Ortsverbandes ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Für 
die Hauptversammlung und die Mitgliederversammlung 
gilt diese Einschränkung nicht.
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2.	 Beschlüsse bedürfen, sofern nicht ausdrücklich anders 
bestimmt, der einfachen Mehrheit der Abstimmenden. 
Stimmenthaltung wird nicht gewertet.

3.	 Abstimmungen sind offen. Geheime Abstimmung muss vor- 
genommen werden, wenn es ein Drittel der Abstimmungs-
berechtigten verlangt.

4.	 Wahlen finden offen nur dann statt, wenn sich kein Wider-
spruch erhebt und nur ein Wahlvorschlag vorliegt.

5.	 Soweit Beschlüsse des Ortsverbandes gegen solche über-
geordneten Gremien verstoßen, sind sie nichtig.

6.	 Über Beschlüsse ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 
Vorsitzenden und dem Schriftführer oder einem anderen 
Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist.

§ 17 
Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 18 
Zusammenlegung, Wechsel zu einem anderen  

Kreisverband und Auflösung

1.	 Die Zusammenlegung mit einem anderen Ortsverband, der  
Wechsel zu einem anderen Kreisverband oder die Auflösung  
können nur durch eine Mitglieder- oder Hauptversammlung  
beschlossen werden, zu welcher sämtliche Mitglieder 
schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung einge-
laden werden müssen. Dieses Erfordernis ist auch durch 
die Veröffentlichung, wenigstens einen Monat vor der Ver- 
sammlung, in der örtlichen Presse oder des Gemeinde-
mitteilungsblattes erfüllt. Die beabsichtigte Maßnahme  
muss aus der Tagesordnung hervorgehen und ist auch dem  
Kreis- und Bezirksverbandsvorstand, bei Wechsel des Kreis- 
verbandes auch dem künftigen Kreisverband, bei Zusam-
menlegung mit einem anderen Ortsverband auch diesem, 
mindestens einen Monat vor der Versammlung bekannt zu 
geben.  Die Vorstände der unterrichteten Verbandsstufen 
können eine Stellungnahme dazu abgeben, die den Teilneh- 
mern der Versammlung zur Abstimmung mit vorzulegen ist. 

2.	 Eine beabsichtigte Auflösung ist dem Kreisverband mindes- 
tens einen Monat vor dem Termin der Versammlung mit 
entsprechender Begründung mitzuteilen. Der Kreisver-
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bandsvorstand hat sich zu der beabsichtigten Auflösung 
zu äußern. Diese Stellungnahme ist den Teilnehmern der 
Versammlung zur Abstimmung vorzulegen.

3.	 Der Beschluss über die beabsichtigte Maßnahme ist wirk-
sam, wenn er von mindestens drei Viertel der anwesenden 
stimmberechtigten Teilnehmer der Versammlung gebilligt 
wird. Über den Verlauf der Versammlung ist ein Protokoll 
zu fertigen und dem Kreisverbandsvorstand vorzulegen.  
Die Beschlüsse sind ungültig, wenn nicht satzungsgemäß  
verfahren worden ist. Bei Bewilligung durch die Mitglieder-  
oder Hauptversammlung ist die Zustimmung der beteilig- 
ten Kreis- und Bezirksvorstände erforderlich. Bei Meinungs- 
verschiedenheiten entscheidet der Bezirksverbandsvorstand.

4.	 Bei Zusammenlegung mit anderen Ortsverbänden geht das 
vorhandene Vermögen an den neuen Ortsverband über;  
sofern ein bisheriger Ortsverband sich aufteilt und die Mit-
glieder auf mehrere andere Ortsverbände verteilt werden,  
wird das Vermögen entsprechend den Anteilen der Mitglie-
derzahlen auf die neuen Ortsverbände aufgeteilt. Entspre-
chendes gilt bei Angliederung an verschiedene Kreisver-
bände.

5.	 Im Falle der Auflösung des Kreisverbandes, hat der Orts-
verband in einem Verfahren nach Ziff. 1 über die künftige 
Kreisverbandszugehörigkeit zu entscheiden. Dabei soll die 
Zugehörigkeit des Ortes zu der politischen Kreiseinteilung 
berücksichtigt werden.

6.	 Bei Auflösung des Ortsverbandes oder bei Wegfall steuer-
begünstigten Zwecke fällt das gesamte Vermögen des Orts- 
verbandes nach Erfüllung aller Verbindlichkeiten an den 
zuständigen Kreisverband, der es unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

§ 19 
Inkrafttreten der Satzung

Die vorliegende Satzung wurde am 24. Oktober 2024 durch 
den 19. Ordentlichen Landesverbandstag geändert. Sie wurde 
für die in der Anlage (*) aufgeführten Ortsverbände für ver-
bindlich erklärt.

(*) Die Anlage zur Satzung der Ortsverbände des Sozialverbandes VdK 
Baden-Württemberg e. V. führt sämtliche derzeit bestehenden Ortsver-
bände in Baden-Württemberg auf, gegliedert nach Bezirks- und Kreis-
verbänden.
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Wahlordnung

für die Gliederungen der Organe des 
Sozialverbandes VdK Baden-Württemberg e. V.

§ 1
Die Leitung und Durchführung von Wahlen der Organe des 
Landesverbandes obliegt einem von den stimmberechtigten 
Teilnehmern des jeweiligen Organs gewählten Wahlleiter. Bei 
Bedarf kann zur Unterstützung des Wahlleiters eine Wahlkom-
mission gewählt werden, die – einschließlich Wahlleiter – aus 
höchstens 10 Mitgliedern besteht.

§ 2
Wahlvorschläge können von jedem anwesenden stimmberech-
tigten Teilnehmer eingebracht werden. Ein Wahlvorschlag wird 
nur angenommen, wenn die Einverständniserklärung des Kan-
didaten vorliegt. Werden Personen zur Wahl vorgeschlagen, die 
nicht anwesend sind, so ist deren schriftliche Einverständnis-
erklärung erforderlich. Die ordentliche Mitgliedschaft im Ver-
band ist für jede Kandidatur unabdingbare Voraussetzung.

§ 3
Soweit jeweils mehr als ein Wahlvorschlag vorliegt oder geheime  
Wahl gewünscht wird, wird mit verdeckten Stimmzetteln ge-
wählt. Die Wahl des Geschäftsführenden Landesverbandsvor-
stands erfolgt mit Ausnahme der stellvertretenden Landesver-
bandsvorsitzenden (Bezirksverbandsvorsitzende, siehe § 10, 
Ziffer 2, Satz 2 der Landesverbandssatzung) in geheimer Wahl.

§ 4
Gewählt ist, wer die meisten der abgegebenen gültigen Stim-
men erhält. Bei Stimmengleichheit ist die Wahl zu wiederholen. 
Stimmenthaltung wird nicht gezählt.

§ 5
Der Wahlleiter hat unmittelbar nach Beendigung der Auszäh-
lung der abgegebenen Stimmzettel bzw. nach erfolgter offener 
Abstimmung das Wahlergebnis bekanntzugeben und die Ge-
wählten zu befragen, ob sie die Wahl annehmen.

Für den Fall, dass ein Gewählter die Wahl nicht annimmt, muss 
die Wahlhandlung wiederholt werden.
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§ 6
Die abgegebenen und ausgezählten Stimmzettel sind bis zum 
Abschluss des jeweils nächsten einberufenen Organs aufzube-
wahren.

§ 7
Zweifel an der Richtigkeit eines Wahlergebnisses sind unmittel- 
bar nach seiner Bekanntgabe bei dem Wahlleiter anzumelden, 
der eine sofortige Überprüfung evtl. Berichtigung vorzuneh-
men hat. Eine vollzogene Wahl oder ein Wahlergebnis kann 
nur während der Dauer der Tagung des Organes und nur von 
stimmberechtigten Delegierten angefochten werden. Über die 
Anfechtung entscheidet der Wahlleiter.

§ 8
Diese Wahlordnung tritt am 4. Juni 1993 in Kraft und wird für 
alle Verbandsgliederungen und Organe für verbindlich erklärt. 
Sie wurde am 24. Oktober 2024 durch den 19. Ordentlichen 
Landesverbandstag geändert. 
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Richtlinien

zur Rechtsstellung der Ehegatten, Lebensgefährten und 
Kinder in häuslicher Gemeinschaft, Jungmitgliedschaft, 
Familienmitgliedschaft und Grundsicherungsempfänger  

im Alter und bei Erwerbsminderung

Aufgrund § 8 Ziff. 3 der Satzung des Landesverbandes erlässt 
der Landesverbandsvorstand folgende Richtlinien:

§1
1.	� Ehegatten, Lebensgefährten in häuslicher Gemeinschaft 

und Kinder (Schüler, Auszubildende und Studenten) eines 
Hauptmitgliedes haben dieselben Mitgliedschaftsrechte 
wie das Hauptmitglied, von dem sie ihre Mitgliedschaft 
herleiten.

2.	� Lebensgefährten im Sinne dieser Richtlinien sind Personen  
in eheähnlichen Lebensverhältnissen.

3.	 a)	� Als Kinder in häuslicher Gemeinschaft gelten auch Kin-
der, die behinderungsbedingt in einer Pflegeeinrichtung 
untergebracht sind und Schüler, Auszubildende und Stu-
denten, die ausbildungsbedingt vorübergehend außer  
Haus leben.

	 b)	� Als Kinder werden Kinder bis zum 18. Lebensjahr be-
rücksichtigt, die im ersten Grad entweder mit dem Haupt- 
mitglied oder bei einer Familienmitgliedschaft mit dem 
Ehegatten/Lebensgefährten verwandt sind und in häus- 
licher Gemeinschaft mit diesen leben.

	 c)	� Für ein 18 Jahre altes Kind gelten bis zur Vollendung 
des 25. Lebensjahres diese Richtlinien entsprechend, 
solange es eine Schul- oder Berufsausbildung oder ein 
Studium durchläuft und Kindergeld nach dem Bundes-
kindergeldgesetz, Kinderzulage aus der gesetzlichen 
Unfallversicherung oder Kinderzuschuss aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung erhält.

	 d)	� Gleiches gilt für Kinder über das 25. Lebensjahr hinaus 
ohne altersmäßige Begrenzung, wenn das Kind wegen 
körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderungen 
nicht in der Lage ist, durch eine eigene Erwerbstätigkeit  
oder durch andere Einkünfte und Bezüge seinen Lebens- 
unterhalt zu bestreiten und hier wegen Kindergeld nach 
dem Bundeskindergeldgesetz, Kinderzulage aus der ge-
setzlichen Unfallversicherung oder Kinderzuschuss aus  
der gesetzlichen Rentenversicherung erhält.
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4.	 a)	� Sofern nach dem 18. Lebensjahr der nach § 8 Ziff. 3 der  
Landesverbandssatzung, § 5 Ziff. 1 und 2 der Bezirks- 
und Kreisverbandssatzung, und § 8 Ziff. 2 der Ortsver-
bandssatzung in Verbindung mit § 2 und § 4 dieser 
Richtlinien geltende Beitrag in Anspruch genommen 
wird, sind die Voraussetzungen durch Vorlage eines 
jährlichen Nachweises über den laufenden Bezug von 
Kindergeld bei dem Ortsverband nachzuweisen, in dem 
die Mitgliedschaft begründet ist oder bei der Mitglieder-
verwaltung.

	 b)	� Die Vorlage des Nachweises über den laufenden Bezug 
von Kindergeld steht der Nachweis über den Bezug von 
Kinderzulage/Kinderzuschuss aus der gesetzlichen Un-
fallversicherung oder gesetzlichen Rentenversicherung 
gleich.

	 c)	� Sofern der entsprechende Nachweis nach Vollendung 
des 18. Lebensjahres nicht vorliegt, wird das Kind, der 
Schüler, der Auszubildende und der Student mit dem  
1. Januar des Folgejahres als Hauptmitglied geführt.

5.	 Eine VdK-Zeitung erhalten Mitglieder nach diesen Richtli-
nien nicht.

§ 2
Werden Ehegatten, Lebensgefährten in häuslicher Gemeinschaft,  
Kinder, Schüler, Auszubildende und Studenten als Hauptmit-
glied mit vollem Regelbeitrag geführt, kann einer der beiden 
Mitglieder den Status mit halbem Regelbeitrag erwerben.

§ 3

1.	� Mitglieder bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres wer-
den als Jungmitglied geführt und zahlen den halben Regel-
beitrag.

2.	 Jungmitglieder, die den Status Ehegatten, Lebensgefährten  
in häuslicher Gemeinschaft erwerben, zahlen unabhängig 
hiervon auch den halben Regelbeitrag.

§ 4
Bezieher von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung nach dem 4. Kapitel des SGB XII zahlen den halben 
Regelbeitrag. Dies gilt nur bei Nachweis durch einen entspre-
chenden Leistungsbescheid. 
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§ 5
Leben neben dem Hauptmitglied und einem den hälftigen Regel-
beitrag zahlenden Mitglied ein Kind bzw. weitere Kinder im Haus- 
halt des Hauptmitgliedes, so können dieses Kind bzw. weiteren  
Kinder Mitglieder im Rahmen einer Familienmitgliedschaft wer- 
den. Dieser Status führt zu einer Zahlung in Höhe eines Viertels 
des Regelbeitrages und beinhaltet die Mitgliedschaft aller im 
Haushalt lebenden Kinder, unabhängig von deren Anzahl.

§ 6
Es muss für jede Mitgliedschaft eine Beitrittserklärung ausge-
füllt und unterzeichnet werden, unabhängig von einer etwaigen 
Beitragszahlung.

§ 7
1.	 Beim Tod oder Austritt des Hauptmitgliedes werden der Ehe- 

gatte, Lebensgefährte bzw. Kind (Schüler, Auszubildende 
und Studenten) in häuslicher Gemeinschaft zum nächsten 
fälligen Zahlungstermin als Hauptmitglied weitergeführt.

2.	 Dies erfolgt auch im Rahmen einer Familienmitgliedschaft,  
allerdings mit der Folge, dass das Mitglied mit einem Vier-
tel des Regelbeitrages auf hälftigen Regelbeitrag angeho-
ben wird und das älteste beitragsfreie Kind wird auf ein 
Viertel des Regelbeitrages angehoben. Alle weiteren Kin-
der bleiben beitragsfrei.

§ 8
Für die Verleihung von Treueabzeichen können auf Antrag 
beim Bezirksverband längere Mitgliedszeiten des verstorbenen 
Hauptmitglieds angerechnet werden.

§ 9
Die Aufteilung des hälftigen bzw. des Viertel Regelbeitrages 
auf die Verbandsstufen erfolgt nach Maßgabe der Satzung. Die 
Verteilung der Kreis- und Ortsverbandsanteile soll analog der 
Aufteilung beim Hauptmitglied vorgenommen werden.

§ 10
Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom 1. Januar 2017 in 
Kraft und ersetzen die bislang geltenden Richtlinien zur Recht-
stellung der Ehegatten und Lebensgefährten in häuslicher Ge-
meinschaft.
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